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Tätigkeiten der Abteilung

 Administrative Umsetzung der österreichischen Exportkontrolle

 Administrative Umsetzung der nuklearen Sicherheitskontrollen

 Administrative Umsetzung der Chemiewaffenkonvention

 Administrative Umsetzung von Embargomaßnahmen

 Technische Expertise für andere Ressorts

 Teilnahme an interministeriellen Sitzungen 

(Nonproliferationsrunde BMI, BMEIA, BMLV, BMAW, BMF, BMG)

 Teilnahme an internationalen Exportkontrollregimen (AG, NSG, Zangger, MTCR, 

Wassenaar, CWK)

 Teilnahme als Nationale Behörde an Sitzungen der IAEO, Euratom und OPCW 

Nonproliferation
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Behörde - Interner Ablauf
Personal:
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Embargo- 

Verordnungen
(z.B. RU, Iran)
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Warum gibt es Exportkontrollen?
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 Beitrag zu Frieden, Sicherheit, Stabilität und Einhaltung der 

Menschenrechte;

 Einhaltung internationaler Verpflichtungen und internationale Kontrolle 

von  Waffenausfuhren;

 Mittel der Außen- und Sicherheitspolitik – Prävention/Reaktion;

 Verhinderung terroristischen Handlungen und internationaler Kriminalität;
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Rechtsgrundlagen
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• „Dual Use"- Verordnung (EU) 2021/821

• Außenwirtschaftsgesetz 2011 (AußWG 2011)

• Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011 (1. AußWV 2011)

• Zweite Außenwirtschaftsverordnung 2019 (2. AußWV 2019)

• "EU-Militärgüterliste": § 1 der 2. AußWV 2019

• Feuerwaffen-Verordnung (EU) Nr. 258/2012

• "Anti-Folter"- Verordnung (EG) 2019/125

• Sicherheitskontrollgesetz 2013 (SKG 2013) 
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Wesentliche Begriffe
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 Güter Hardware,  Software und Technologie

 Ausfuhr Lieferung von Waren und die Übertragung von 

Software oder Technologie mittels elektronischer Medien 

wie Telefax, Telefon, elektronischer Post oder sonstiger 

elektronischer Träger aus dem Bundesgebiet in ein Drittland 

(Zollgebiet außerhalb der EU) . Dies beinhaltet auch die 

mündliche Weitergabe von Technologie.
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Wesentliche Begriffe (cont.)
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 Verbringung
Lieferungen von Gütern aus dem Bundesgebiet in ein weiteres Zollgebiet der EU

 Vermittlung
a) die Aushandlung oder das Herbeiführen von Transaktionen zum Kauf, zum 
Verkauf oder zur Lieferung von Gütern von einem Drittstaat in einen anderen 
Drittstaat oder 

b) der Verkauf oder Kauf von Gütern, die sich in einem Drittstaat befinden, 
zwecks Verbringung in einen anderen Drittstaat, oder 

c) die Veranlassung eines Transfers von Gütern, die sich in einem Drittstaat 
befinden, in einen anderen Drittstaat durch den Eigentümer; ausgenommen ist 
die ausschließliche Erbringung  von Hilfsleistungen wie Beförderung, 
Finanzdienstleistungen, Versicherung oder Rückversicherung, allgemeine 
Werbung oder Verkaufsförderung; 
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Die 4 „W-Fragen“ der Exportkontrollen?
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 Welche Güter sollen ausgeführt (verbracht) werden?

 In welches Bestimmungsland soll ausgeführt (verbracht) 

werden?

 Wer ist der Empfänger/Endverwender?

 Was ist die Endverwendung der Güter?
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Exportkontrollregime
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• Wassenaar Arrangement (WA)

Konventionelle Verteidigungsgüter und Dual-Use-Güter 

• Missile Technology Control Regime (MTCR) 

Güter für Flugkörper zum Ausbringen von Massenvernichtungswaffen (ABC)

• Nuclear Suppliers Group (NSG) 

Nuklearrelevante Güter  

• Australische Gruppe (AG)

Güter die in Zusammenhang mit der Herstellung von chemischen und biologischen 
Waffen stehen

• Chemiewaffenkonvention (CWK) 

Multilateraler Abrüstungskontrollvertrag 
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Güterlisten - Übersicht
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Güterlisten - Übersicht
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 Anhang I der Dual-Use VO (Verordnung (EU) Nr. 2021/821 vom 20.Mai 2021, über eine 
Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung 
der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck,

 „Verteidigungsgüterliste“, (Richtlinie (EU) Nr. 2023/277 der Kommission vom 5. Oktober 2022 
zur Änderung der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf die Liste der Verteidigungsgüter), 

 Anhang I der Feuerwaffen-VO (Verordnung(EU) Nr. 258/2012, ihrer Teile, wesentlichen 
Komponenten und Munition),

 Anhänge der Anti-Folter-VO (Verordnung (EU) Nr. 2019/125 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Januar 2019 über den Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung 
der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten). 

 Anhänge der Embargo-VO  [z.B. Russland - Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 
2014] über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 
Ukraine destabilisieren]
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Güterlisten – Embargoverordnungen (cont.)
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EU - Sanctions Map: https://www.sanctionsmap.eu

Russland

 Anhänge der Russland- Embargoverordnung  [Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 
31. Juli 2014] über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage 
in der Ukraine destabilisieren] 

Iran

 Anhänge der Iran - Embargoverordnung [Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates vom 23. 
März 2012 über restriktive Maßnahmen gegen den Iran idF] 

 Anhang III und IV der Iran - Repressionsgüterliste  [Verordnung (EG) Nr. 359/2011 des Rates 
vom 12. April 2011 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Organisationen 
und Einrichtungen angesichts der Lage in Iran]

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf


bmaw.gv.at

Verteidigungsgüterliste
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Ursprung: Wassenaar Militärgüterliste,  national umgesetzt  im  AußWG 2011     

(dynamischer Verweis in der 2. AußWV 2019)

22  Güterpositionen 

Inhalt: mit wenigen Ausnahmen (Jagd und Sport, ziviler Sprengstoff, etc.) vor allem speziell für 

militärische Zwecke  konstruierte oder modifizierte Güter, die für gewöhnlich keine zivile 

Verwendung haben. 

ML1 Sog. Hand und Faustfeuerwaffen 

ML2 Sog. Waffen mit großem Kaliber 

ML3 Munition, Zünder 

ML4 Bomben, Torpedos, Raketen, Flugkörper, 

ML5 Feuerleiteinrichtungen, 

ML6 Landfahrzeuge 

ML7 Chemische, biologische Agenzien 
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Verteidigungsgüterliste (cont.)
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ML8 ″Energetische Materialien ″ Explosivstoffe Treibstoffe 
ML9 Kriegsschiffe, U-Boote, Antriebe , Propeller 
ML10 Luftfahrzeuge, Drohnen, Triebwerke 
ML11 Elektronische Ausrüstung, Störsender 
ML12 Hochenergiewaffen 
ML13 Spezialpanzer- oder Schutzausrüstung 
ML14 Ausbildungsausrüstung, Simulation 
ML15 Bildausrüstung, Ausrüstung für Gegenmaßnahmen 
ML16 Schmiedestücke, Gussstücke und andere unfertige Erzeugnisse 
ML17 Ausrüstungsgegenstände, Tauchausrüstung, Stromaggregate, Brücken, Container 
ML18 Herstellungsausrüstung 
ML19 Strahlenwaffen-Systeme 
ML20 Kryogenische (Tieftemperatur-) und supraleitende Ausrüstung 
ML21 Software 
ML22 Technologie      
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Dual Use- Güter
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Ursprung: Güter aus verschiedenen Exportkontrollregimen, 
zusammengefasst in EU-Verordnung (gültig in der gesamten EU). 

Inhalt: Güter, die aufgrund ihrer hohen technischen Leistungsfähigkeit 
sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. 

Anmerkung: Anhang IV – Güter des Anhang I, die bei  Verbringungen
innerhalb der EU einer Genehmigungspflicht unterliegen. 

(z.B. Nuklear- und Raketentechnologie)
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Dual Use - Güter (cont.)
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ALLGEMEINE ANMERKUNGEN ZU ANHANG I 
Für die Kontrolle von Gütern, die für militärische Zwecke entwickelt oder geändert sind, gelten die 
entsprechenden Kontrolllisten für militärische Güter, die von den einzelnen Mitgliedstaaten geführt 
werden. Bei den in Anhang I verwendeten Verweisen mit dem Inhalt SIEHE AUCH LISTE FÜR WAFFEN, 
MUNITION UND RÜSTUNGSMATERIAL sind genau diese Listen gemeint. 

Der Zweck der in Anhang I angegebenen Kontrollen darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass 
nicht erfasste Güter (einschließlich Anlagen) mit einem oder mehreren erfassten Bestandteilen
ausgeführt werden, wenn das (die) erfasste(n) Bestandteil(e) ein Hauptelement des Ausfuhrgutes ist 
(sind) und leicht entfernt oder für andere Zwecke verwendet werden kann (können). 
Anmerkung: Bei der Beurteilung darüber, ob das (die) erfasste(n) Bestandteil(e) ein Hauptelement 
bildet (bilden), müssen Menge, Wert und eingesetztes technologisches Know-how sowie andere 
besondere Bedingungen berücksichtigt werden. 

Die von Anhang I erfassten Güter umfassen sowohl neue als auch gebrauchte Güter. 

•NUKLEARTECHNOLOGIE-ANMERKUNG (NTA)        relevant für Gattung E von Kategorie 0
•ALLGEMEINE TECHNOLOGIE-ANMERKUNG (ATA)  relevant für Gattung E von Kategorie 1-9
•ALLGEMEINE SOFTWARE-ANMERKUNG (ASA)       relevant für Gattung D von Kategorie 0-9
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Exportkontrolle
BMAW-V/2 

Güterklassifizierung

Prinzipen - Hilfsmittel
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Grundsätze der Güterklassifizierung
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 Die Ausfuhrkontrolle beginnt mit der Güterklassifizierung.                                                    
d.h. welche Güter sollen ausgeführt oder verbracht werden?

 Im Hinblick auf eine allfällige Listung und das Vorliegen einer 

Genehmigungspflicht hat der Exporteur/Antragsteller gemäß den 

Güterlisten eine Erstprüfung vorzunehmen.

 Es liegt in der Verantwortung des Exporteurs/Antragstellers sein                   

Produkt/Gut/Dienstleistung selbst zu klassifizieren oder 

die Einstufung vom Hersteller des Gutes einzuholen.
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Hilfsmittel der Güterklassifizierung (Dual Use)
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 Gemeinsames, rechtlich unverbindliches Stichwortverzeichnis (BAFA)
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/
afk_gueterlisten_gemeinsames_stichwortverzeichnis.html 

 Rechtlich unverbindliches Umschlüsselungsverzeichnis (BAFA)
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Gueterlisten/gueterlisten.html

Für die Umschlüsselung ist die Kenntnis des Zolltarifs erforderlich:
www.bmf.gv.at/themen/zoll/fuer-unternehmen/verbindliche-zolltarifauskunft.html

https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Gueterlisten/gueterlisten.html
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Beispiele für KN-Code bezogene Einstufungen 
• aus der Anti-Folter-Güterliste

• aus der Feuerwaffenliste 

• aus dem Embargo gegenüber Russland 

22.02.2024 25
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Allgemeine Anmerkungen, Definitionen, Abkürzungen

 ALLGEMEINE TECHNOLOGIE-ANMERKUNG enthält u.a. Ausnahmeregelungen betreffend die Mitlieferung 
von Mindesttechnologie und „allgemein zugängliche“ Technologie. 

 ALLGEMEINE SOFTWARE-ANMERKUNG enthält u.a. Ausnahmen für 
„allgemein zugängliche“ oder im Einzelhandel erwerbbare Software. 

 ALLGEMEINE ANMERKUNG INFORMATIONSSICHERHEIT– enthält besondere Regeln und Ausnahmen für 
Verschlüsselungssoftware

Begriffe in „doppelten Anführungszeichen“ werden in den BEGRIFFSBESTIMMUNGEN erläutert:

Beispiel:   “Flugkörper“ (1 3 6 7 9): Vollständige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeugsysteme, die 
eine Nutzlast von mindestens 500 kg über eine Reichweite von mindestens 300 km verbringen können. 

Begriffe in einfachen Anführungszeichen  ´…´werden in einer Anmerkung zu dem entsprechenden Eintrag 
erläutert. 

Beispiel:  Technische Anmerkung: ´Flugkörper´ im Sinne der Nummer 9A110 bedeutet vollständige 
Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeugsysteme mit einer Reichweite größer als 300 km. 

22.02.2024 26
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Begriff  „Technologie“

„Technologie“ (technology): 

Spezifisches technisches Wissen, das für die 
• „Entwicklung“, 
• „Herstellung“ oder
• „Verwendung“ 

eines Produktes nötig ist. 

Das technische Wissen wird in der Form von ‚technischen Unterlagen‘ oder ‚technischer 
Unterstützung‘ verkörpert.

Anmerkung 1: ‚Technische Unterstützung‘ (technical assistance): kann verschiedenartig sein, z. B. 
Unterweisung, Vermittlung von Fertigkeiten, Schulung, Arbeitshilfe, Beratungsdienste, und kann 
auch die Weitergabe von ‚technischen Unterlagen‘ einbeziehen.

Anmerkung 2: ‚Technische Unterlagen‘ (technical data): können verschiedenartig sein, z. B. 
Blaupausen, Pläne, Diagramme, Modelle, Formeln, Tabellen, Konstruktionspläne und -
spezifikationen, Beschreibungen und Anweisungen in Schriftform oder auf anderen Medien 
aufgezeichnet, wie Magnetplatten, Bänder oder Lesespeicher.
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Allgemeine Anmerkung zu Anhang I

Allgemeine Technologieanmerkung (ATA)
(Gültig im Zusammenhang mit Gattung E der Kategorien 1 bis 9) 

Die Kontrolle der Ausfuhr von “Technologie”, die für die “Entwicklung”, “Herstellung” 
oder “Verwendung” der von den Kategorien 1 bis 9 erfassten Güter “unverzichtbar” ist, 
erfolgt entsprechend den Vorgaben der Kategorien 1 bis 9. 

“Technologie”, die für die “Entwicklung”, “Herstellung” oder “Verwendung” von erfassten 
Gütern “unverzichtbar” ist, bleibt auch dann erfasst, wenn sie für nicht erfasste Güter 
einsetzbar ist. 

Nicht erfasst ist “Technologie”, die das unbedingt notwendige Minimum für Aufbau, 
Betrieb, Wartung oder Reparatur derjenigen Güter darstellt, die nicht erfasst sind oder für 
die eine Ausfuhrgenehmigung erteilt wurde. Die Beschränkungen hinsichtlich der Ausfuhr 
von “Technologie” gelten nicht für “allgemein zugängliche” Informationen, 
“wissenschaftliche Grundlagenforschung” oder für die für Patentanmeldungen 
erforderlichen Informationen. 
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Allgemeine Anmerkung zu Anhang I  (cont.)
ALLGEMEINE SOFTWARE-ANMERKUNG (ASA) 
(Soweit in Gattung D der Kategorien 0 bis 9 “Software” erfasst wird, entfallen die Kontrollen, wenn 
nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind.) 

“Software” ist grundsätzlich nicht erfasst, wenn einer der folgenden Fälle zutrifft: 
Sie ist frei erhältlich und:

• Wird im Einzelhandel ohne Einschränkungen mittels einer der folgenden Geschäftspraktiken 
verkauft: 

• Barverkauf, 
• Versandverkauf,
• Verkauf über elektronische Medien oder 
• Telefonverkauf und 

• Sie wurde so konzipiert, dass der Benutzer sie ohne umfangreiche Unterstützung durch den 
Anbieter installieren kann, 

Sie ist “allgemein zugänglich” oder der “Objektcode”, stellt das unbedingt notwendige Minimum für
Aufbau, Betrieb, Wartung oder Reparatur derjenigen Güter dar, für die eine Ausfuhrgenehmigung 
erteilt wurde. 
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Aufbau der Dual-Use-Güterliste – „Ausfuhrlistenposition“ 
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2 B 009 

Ausfuhrlisten - Position (Österreich/EU)

Export Control Classification Number  ECCN (USA)  .. Länderbezogen

Andere nationale Klassifizierungen (Japan, Kanada,…) 

Kategorien
0 Kerntechnische Materialien, 
   Anlagen und Ausrüstung
1 Hochleistungswerkstoffe, Chemi-
   kalien, Mikroorganismen und 
  Toxine
2 Werkstoffbearbeitung
3 Elektronik
4 Rechner
5 Telekommunikation und 
   Informationssicherheit
6 Sensoren and Laser
7 Luftfahrtelektronik und Navigation
8 Meeres- und Schiffstechnik
9 Antriebssysteme, Raumfahrzeuge   
   und zugehörige Ausrüstung

Gattungen
A Systeme, Ausrüstung
     und Bestandteile
B  Prüf-, Test- und Her- 
    stellungseinrichtungen
C  Werkstoffe und 
     Materialien
D Datenverarbeitungspro-
    gramme (Software)
E Technologie

Kennungen (für Kat. 1-9)
001 - 099  Wassenaar Arrangement    
101 - 199 Missile Technology Control 

Regime (verboten nach Iran)
201 - 299 Nuclear Suppliers Group
301 - 399 Australische Gruppe
401 - 499 Chemiewaffenübereinkommen
501 - 899 Reserve
901 - 999 Nationale Kontrollen
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Beispiel für Mehrfachlistung (WA/MTCR/NSG)
2B009 Drück- und Fließdrückmaschinen, die nach der technischen Beschreibung des Herstellers mit numerischen Steuerungen oder 
Rechnersteuerungen ausgerüstet werden können, und mit allen folgenden Eigenschaften: 
Anmerkung: SIEHE AUCH NUMMERN 2B109 UND 2B209. 
a) drei oder mehr Achsen zur simultanen Bahnsteuerung und
b) mit einer Supportkraft größer als 60 kN. 

Technische Anmerkung: Im Sinne der Nummer 2B009 werden Maschinen mit kombinierter Drück- und Fließdrückfunktion als 
Fließdrückmaschinen betrachtet. 

2B109 Fließdrückmaschinen, die nicht von Nummer 2B009 erfasst werden, und besonders konstruierte Bestandteile wie folgt: 
Anmerkung: SIEHE AUCH NUMMER 2B209. 

a) Fließdrückmaschinen mit allen folgenden Eigenschaften: 
1. die nach der technischen Spezifikation des Herstellers mit einer numerischen Steuerung oder einer Rechnersteuerung ausgerüstet 
werden können, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Lieferung nicht damit ausgestattet sind, und
2. die über mehr als zwei Achsen verfügen, die simultan für die Bahnsteuerung koordiniert werden können;   

b) besonders konstruierte Bestandteile für Fließdrückmaschinen, die von Nummer 2B009 oder Unternummer 2B109a erfasst werden. 
Anmerkung: Nummer 2B109 erfasst nur Maschinen, die zur Herstellung von Antriebskomponenten und -ausrüstung (z. B. Motorgehäuse) für 
von Nummer 9A005, Unternummer 9A007a oder 9A105a erfasste Systeme geeignet sind. Technische Anmerkung: Maschinen mit 
kombinierter Fließdrück- und Drückfunktion werden im Sinne der Nummer 2B109 als Fließdrückmaschinen betrachtet.    !!!!!!!!!!!

2B209 Fließdrückmaschinen und Drückmaschinen mit Fließdrückfunktion, die nicht von Nummer 2B009 oder 2B109 erfasst werden, und 
Dorne, wie folgt: 

a) Maschinen, mit  allen folgenden Eigenschaften: 
1. drei oder mehr Rollen (Drückrollen oder Führungsrollen) und
2. nach der technischen Spezifikation des Herstellers mit numerischer Steuerungorder Rechnersteuerung ausrüstbar; 

b) Dorne zum Formen von zylindrischen Rotoren mit einem Innendurchmesser zwischen 75 mm und 400 mm. 
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Beispiel für Verteidigungsgüter (WA)

ML6 Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür wie folgt: 
Ergänzende Anmerkung: Lenk- und Navigationsausrüstung: Siehe Nummer ML11. 

a) Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke; 
Anmerkung 1: Unternummer ML6a schließt ein: 

a) Panzer und andere militärische bewaffnete Fahrzeuge und militärische Fahrzeuge, ausgestattet 

mit Lafetten oder Ausrüstung zum Minenlegen oder zum Starten der von Nummer ML4 erfassten Waffen, 

b) gepanzerte Fahrzeuge, 

c) amphibische und tiefwatfähige Fahrzeuge, 

d) Bergungsfahrzeuge und Fahrzeuge zum Befördern und Schleppen von Munition oder Waffensystemen und zugehörige Ladesysteme, 

e) Anhänger.

Anmerkung 2: Die Änderung eines von Unternummer ML6a erfassten Landfahrzeugs für militärische 
Zwecke bedeutet eine bauliche, elektrische oder mechanische Änderung, die einen oder mehrere 
Bestandteile betrifft, der/die besonders konstruiert ist/sind für militärische Zwecke. Solche 
Bestandteile schließen ein: 
a) Luftreifendecken in beschussfester Spezialbauart, b) Panzerschutz von wichtigen Teilen (z. B. Kraftstofftanks oder Fahrzeugkabinen), 

c) besondere Verstärkungen oder Lafetten für Waffen, d) Tarnbeleuchtung. 
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Beispiel für Verteidigungsgüter (cont.)
b) andere Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür wie folgt: 

1. Fahrzeuge mit allen folgenden Eigenschaften: 
a) hergestellt oder ausgerüstet mit Werkstoffen oder Bestandteilen, die einen ballistischen Schutz 
größer/gleich Stufe III (NIJ ( 2 ) 0108.01, September 1985) oder „vergleichbare Standards“ bieten, 
b) Kraftübertragung zum gleichzeitigen Antrieb sowohl der Vorder- als auch der Hinterräder; erfasst 
werden auch Fahrzeuge, die zur Lastverteilung mit zusätzlichen — angetriebenen oder nicht 
angetriebenen — Rädern ausgestattet sind; 
c) zulässiges Gesamtgewicht von mehr als 4 500 kg und 
d) konstruiert oder geändert für die Nutzung im Gelände; 

2. Bestandteile mit allen folgenden Eigenschaften: 
a) besonders konstruiert für von Unternummer ML6b1 erfasste Fahrzeuge und 
b) bieten einen ballistischen Schutz größer/gleich Stufe III (NIJ 0108.01, September 1985) oder „vergleichbare Standards“. 

Ergänzende Anmerkung: Siehe auch Unternummer ML13a. 

Anmerkung 1: Nummer ML6 erfasst keine für den Werttransport konstruierten oder geänderten 
zivilen Fahrzeuge. 

Anmerkung 2: Nummer ML6 erfasst nicht Fahrzeuge mit allen folgenden Eigenschaften: 
a) vor 1946 hergestellt, 
b) nicht ausgerüstet mit Gütern, die in diesem Anhang erfasst sind und nach 1945 hergestellt wurden, mit Ausnahme von Reproduktionen von 

Originalbauteilen oder Originalzubehör des Fahrzeugs, und 
c) nicht ausgerüstet mit unter den Nummern ML1, ML2 oder ML4 erfassten Waffen, es sei denn, 
die Waffen sind unbrauchbar und nicht in der Lage, ein Projektil abzufeuern. 
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Bestandteilregel – Integration in nicht kontrollierte Güter 
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Ist das kontrollierte Bestandteil ein Hauptelement?

ja
Infizierung des gesamten Ausfuhrguts

Ist es leicht entfernbar?
oder

für einen anderen Zweck verwendbar?

ja

Nicht erfasst
nein

nein
Nicht erfasst

Gelistete Dual-Use-Güter verlieren ihren 
Erfassungs-Status wenn sie Bestandteil 
nicht gelisteter Güter sind, sofern sie kein 
Hauptelement des Ausfuhrgutes sind und 
nicht leicht entfernt oder für andere 

Zwecke verwendet werden können.
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12.02.2019
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DI Karl Lebeda

Exportkontrolle
BMAW-V/2 

Arten der Antragstellung 
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 Antrag für Einzelgenehmigung (§3 AußWG 2011) 

 Antrag für Globalgenehmigung (§17 AußWG 2011)

 Antrag auf Feststellung der Genehmigungsfreiheit 

 Antrag zur Voranfrage (§62 AußWG 2011)

 Allgemeingenehmigungen (§16 1.AußWV 2011)

 Bestätigung der Güterklassifizierung (BdG)

Antragsarten

3622.02.2024 
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Antragsarten – Dual Use Güter (Anhang I)
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Einzel-
genehmigung

Global-
genehmigung

Allgemein-
genehmigung
(AGG)

Voranfrage Embargo Bestätigung 
der 
Güterklassifzi-
rung (BdG)

Feststellungs-
bescheid

1 Ausführer
1 Empfänger
1 Endverwender

Einbringen:
• Antrag - Papier 

oder 
elektronisch

• Endverbleibs-
erklärung
(EUC)

• Proformarech-
nung

• Technische 
Unterlagen

(Siehe 
www.bmaw.gv.at)

1 Ausführer
mehrere Empfänger 
/Endverwender 
(Liste)

Voraussetzungen:
Einzelgenehmigungen  
mit häufigen 
Ausfuhren liegen vor

Einbringen:
• Antrag - Papier 

oder elektronisch
• Proformarechnung
• Technische 

Unterlagen
• Länderliste

EU001 bis 
EU008 (VO)
Güter- und 
Länderlisten

Nationale AG -
AT002 – AT004 

Voraussetzung:
Registrierung 
(Ausfuhrverant-
wortlicher,  ICP 
etc.)

Gleich 
wie bei
Ausfuhr-
Antrag

Kein EUC  
erforderlich
(da noch  
kein Rechts-
geschäft
vorliegt)

1 Ausführer
1 Empfänger
1 Endverwender

Voraus-
setzungen:
Einzelgenehmi-
gungen hängen 
jeweils
von den 
Embargoarten 
(Länder bzw. 
Personen / 
Organisationen-
bezogene 
Embargos) und          
-bestimmungen 
ab

Formblatt

Einbringen an  
exportkontrolle@
bmaw.gv.at

mit folgenden 
Angaben:

• Antrag  in 
schriftlich 
Form 
(Firmenbrief)

• Technische 
Unterlagen 

• Güterklassifika
tion  
(Hersteller, 
Marke, Type, 
Modell, etc.)

Nicht  für 
Rechtsgeschäft 
mit gelisteten 
Gütern

22.02.2024 
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Antragsarten - Verteidigungsgüter
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Einzel-
genehmigung

Global-
genehmigung

Allgemein-
genehmigung
(AGG)

Voranfrage Embargo Bestätigung der 
Güterklassifzi-
rung (BdG)

Feststellungs
-bescheid

1 Ausführer
1 Empfänger
1 Endverwender

Einbringen:
•Antrag  - Papier 
oder elektronisch

•Endverbleibserklä-
rung (EUC)

• Importzertifikat 
(IIC, auf 
Verlangen)

•Proforma-
rechnung

•Technische 
Unterlagen

1 Ausführer
mehrere Empfänger 
/Endverwender 
(Liste)

Voraussetzungen:
Einzelgenehmi-
gungen mit häufigen 
Ausfuhren
liegen vor;  
unsensible Güter
z.B. ML6 - LKW  
(daher selten)

Einbringen:
•Antrag - Papier oder 
elektronisch

•Proformarechnung
•Technische 
Unterlagen

•Länderliste

Verbringung 
innerhalb der 
EU:  IVER 1 bis 
IVER 9

ML-Kategorien, 
für alle EU-
Mitgliedstaaten
gem. § 25 AußWG
2011

Voraussetzung :
Registrieren 
(Ausfuhrverant-
wortlicher,  ICP 
etc.)

Gleich 
wie bei
Ausfuhr-
Antrag
Aber:
Ohne  EUC
(da noch  
kein Rechts-
geschäft
vorliegt)

1 Ausführer
1 Empfänger
1 Endver-

wender

Voraus-
setzungen:
Einzelgeneh-
migungen
hängen jeweils
von den 
Embargoarten 
(Länder bzw. 
Personen / 
Organisa-
tionen-bezogene 
Embargos) und          
-bestimmungen 
ab

Formblatt

Einbringen an  
exportkontrolle@
bmaw.gv.at
mit folgenden 
Angaben:

•Antrag  in 
schriftlich Form 
(Firmenbrief)

•Technische 
Unterlagen 

•Güterklassifikati
on  (Hersteller, 
Marke, Type, 
Modell, etc.)

Nicht  für 
Rechtsgeschäft 
mit gelisteten 
Gütern

22.02.2024 
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Antragsarten – nicht gelistete Güter
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Einzel-
geneh-
migung

Global-
geneh-
migung

Allgemein-
geneh-
migung

Voranfrage Embargo Bestätigung 
der Güter-
klassifizierung

Feststellungsbescheid

Gleich 
wie bei
Ausfuhrantrag

Aber:
Ohne  EUC 
(da noch  kein 
Rechts-geschäft
vorliegt)

1 Ausführer
1 Empfänger
1 Endverwender

Voraus-
setzungen:
Einzelgenehmi-
gungen hängen 
jeweils
von den 
Embargoarten 
(Länder bzw. 
Personen/ 
Organisationen-
bezogene 
Embargos) und          
-bestimmungen 
ab

Rechtsauskunft, 
wenn Güter von 
Güterlisten 
erfasst oder  
nicht erfasst 
sind.

1 Ausführer
1 Empfänger
1 Endverwender

Einbringen:
• Antrag - Papier oder 

elektronisch via 
Antragsformular DUAL 
USE ("Freiware")

• Endverbleibserklärung 
(EUC)

• Proformarechnung
• Technische Unterlagen
• Güterklassifikation
• Nachweise der 

Finanzierung (z.B. 
Banken)

22.02.2024 
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EU - Allgemeingenehmigung
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Allgemeine Genehmigung Nr. EU001 in 8 Länder

Allgemeine Genehmigung Nr. EU002 bestimmte WA Güter

Allgemeine Genehmigung Nr. EU003 nach Instandsetzung oder Austausch

Allgemeine Genehmigung Nr. EU004 Ausstellungen und Messen

Allgemeine Genehmigung Nr. EU005 Telekommunikationsgüter

Allgemeine Genehmigung Nr. EU006 Chemikalien

Allgemeine Genehmigung Nr. EU007 Konzerninterne Ausfuhr von SW und Technologien

Allgemeine Genehmigung Nr. EU008 Verschlüsselung
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Nationale  Allgemeingenehmigung
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AT001 Nationale Allgemeingenehmigung für bestimmte Wiederausfuhren

Gem.  1. AußWV 2011 (BGBl. II Nr. 298 vom 6. Oktober 2023) nicht mehr gültig

AT002 Nationale Allgemeingenehmigung für Bagatellsendungen

AT003 Nationale Allgemeingenehmigung für Ventile und Pumpen

AT004 Nationale Allgemeingenehmigung für Frequenzumwandler
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Allgemeingenehmigung - Verteidigungsgüter

22.02.2024 42

•IVER 1 wenn der Lieferant oder der Empfänger eine Regierungsstelle ist.

•IVER 2 wenn der Lieferant das österreichische Bundesheer ist.

•IVER 3 wenn der Empfänger den Streitkräften eines anderen EU-Mitgliedstaates angehört.

•IVER 4 für Lieferungen an zertifizierte Unternehmen/Empfänger ein zertifiziertes Unternehmen in einem anderen EU-

Mitgliedstaat ist.

•IVER 5 für Bestandteile (wenn ausschließlich Güter verbracht werden, die nur als Bestandteile anderer Güter verwendet 

werden können) inkl. einer formlosen Erklärung/Bescheinigung vom Abnehmer vor der Lieferung (als verbindliche 

Erklärung). Diese Allgemeingenehmigung für Bestandteile kann für Empfänger verwendet werden, die eine gültige Erklärung 

abgegeben haben, in der angeführt ist, dass die verbrachten Bestandteile entweder in selbst produzierte Güter des 

Empfängers integriert sind bzw. integriert werden oder nur zum Zwecke der Wartung oder Reparatur durch den Empfänger 

verbracht werden. Andere Empfänger, welche diese Erklärung nicht abgegeben haben, müssen nachweislich über die 

Ausfuhrbeschränkungen informiert werden.
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Allgemeingenehmigung - Verteidigungsgüter
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•IVER 6 für Verbringungen, für die ein Erlaubnisschein gemäß § 37 Abs. 1 Waffengesetz 1996 oder eine Genehmigung 

gemäß § 37 Abs. 2 Waffengesetz 1996 ausgestellt wurde (§ 8 Abs. 2 der Ersten Außenwirtschaftsverordnung 2011). Hier ist 

zusätzlich bei der Registrierung ein gültiger Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § 37 Abs. 2 Waffengesetz 

1996 vorzulegen.

•IVER 7 für Technologie, die in das Versendungsland zurück verbracht wird und die mit Eintragungen ergänzt worden ist 

und die weder alleine noch in Verbindung mit der wiederauszuführenden Unterlage eine Nutzung erlaubt und die über die 

vor der Ergänzung bestehende Nutzungsmöglichkeit hinausgeht (§ 8 Abs. 2a der Ersten Außenwirtschaftsverordnung 2011).

•IVER 8 für Güter der Position ML 6 (§ 8 Abs. 2b der Ersten Außenwirtschaftsverordnung 2011).

•IVER 9 für Güter, die zwecks Kalibrierung, Oberflächenbehandlung, Tests oder Erprobung, oder Begutachtung 

vorübergehend in einen anderen EU-Mitgliedstaat verbracht oder nach einer solchen Maßnahme im Bundesgebiet in einen 

anderen EU-Mitgliedstaat an den ursprünglichen Versender zurückgesendet werden (§ 8 Abs. 2c der 

Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011).
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E-Mail Anfragen: exportkontrolle@bmaw.gv.at
Juristische Auskünfte

Mag. Ralf Hagspiel AL V/2 Tel.: 01 / 71100 – 805115 DW

Mag. Vincenz Lerch     StvAL und RL V/2a 805778 DW 

Mag. Stefan Bucher RL V/2b 805004 DW 

Mag. Christine Göstl    808347 DW 

Technische Auskünfte

Dipl.-Ing. Karl Lebeda    RL V/2c                                                               Tel.: 01 / 71100 – 808372 DW

AD Ing. Werner Haider 802335 DW

Auskünfte - Antragsformulare - Web-Portal / Elektronische Anträge

AD Christian Rupp                                           Tel.: 01 / 71100 – 808353 DW

4422.02.2024 
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Bestätigung der Güterklassifizierung
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 Bestätigung der Einstufung für natürliche oder juristische 
Personen  (z.B. Zoll)

 Bestätigung der Einstufung für Banken nach erfolgter Ausfuhr in 
Embargoländer

Weitere Informationen, sowie Antragsformular dazu: 
www.bmaw.gv.at/Themen/Exportkontrolle/Export/Hilfe-zur-Antragstellung-Export-
Formulare/Gueter-Klassifizierung.html
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Bestätigung der Güterklassifizierung
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Zweck: Bestätigung,  dass die Güter, entweder keine oder doch

 „Dual-Use-Güter“  

gemäß Anhang I, VO (EU) Nr. Anhang I, VO (EU)Nr. 2021/821 vom 20.05.2021, 

 „Verteidigungsgüter“

gemäß der Güter der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union  
(Anhang der Richtlinie 2009/43/EG zur Vereinfachung der Bedingungen für die 
innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern, ABl. Nr. L 146 
vom 10.06.2009 S. 1, in der jeweils geltenden Fassung oder 

 „Güter“ von Anhängen (Güterlisten) anderer Verordnungen (z.B. 
Folterverordnung) erfasst sind.
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Zweck: Bestätigung für Banken, für bereits getätigt Ausfuhren in Embargoländer                          
(derzeit vor allem für Russland und den Iran)  

Rechtsauskunft das die Güter keine

 „Dual-Use-Güter“  

gemäß Anhang I, VO (EU)Nr. Anhang I, VO (EU)Nr. 2021/821 vom 20. 05.2021, 

 „Verteidigungsgüter“

gemäß der Güter der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union  
(Anhang der Richtlinie 2009/43/EG zur Vereinfachung der Bedingungen für die 
innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern, ABl. Nr. L 146 vom 
10.06.2009 S. 1, in der jeweils geltenden Fassung oder 

 „Güter“ in den Anhängen der entsprechenden Embargoverordnungen sind.

47

Bestätigung der Güterklassifizierung – BdG (cont.)

22.02.2024 
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Keine Bestätigung wird ausgestellt:

- Rechtsgeschäft

- Projekt

- Ausfuhr in Embargoländer

- komplette Anlagen (z.B. Raffinerien, Kraftwerke,…)

- Güter, die keine Nähe zu Anhang I der EU-Dual-Use-VO oder EU-ML-Liste haben

- wenn die technischen Parameter im Anhang I der EU-Dual-Use-VO nicht einmal 
annähernd erfüllt werden

- komplette Güterkataloge

48

Bestätigung der Güterklassifizierung – BdG (cont.)

22.02.2024 
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• Erstkontakt - Ansuchen per E-Mail an exportkontrolle@bmaw.gv.at

• Übersendung des Antragsformulars (pdf, Formular - download - homepage)  

• Einbringen des Antrages in schriftlicher Form an 1010 Wien, Stubenring 1, Abt. V/2

Inhalt:

- Angaben zu betreffenden Güter  (Hersteller, Marke, Type, Modell, etc.)

- Erklärung für welchen Zweck diese Güter aufgrund deren Konstruktion gedacht sind.

- Vorlage von technischen Datenblätter, Zeichnungen

(Fotos -> Achtung auf Dateigröße als E-Mail Anhang)

- Begründung zur Gütereinstufung

• Übersendung der Bestätigung (pdf - elektronisch signiert) an Antragsteller 

Bestätigung der Güterklassifizierung – BdG (cont.)

4922.02.2024 
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Hinweis:

Bestätigung der Güterklassifizierung ist 

keine Genehmigung und kein Bescheid,

sondern eine Bestätigung der Einstufung der Güter

z.B.: Bestätigung zur Klärung / Vorlage beim Zoll oder Bank 

Bestätigung der Güterklassifizierung – BdG (cont.)

5022.02.2024 
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Voranfrage gem. § 62 AußWG 2011

Zweck: Feststellung mit Bescheid, wie über einen Vorgang, über den ein 

außenwirtschafts-rechtlich relevantes Rechtsgeschäft abgeschlossen 

werden soll, seitens dem BMAW (Genehmigungsbehörde) 

entschieden werden soll. 

Rechtsverbindliche Auskunft 

Voranfrage

5122.02.2024 
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Einbringen des Antrages: elektronischer oder Antrag  in Papierform 
(Außenwirtschaftsportal)

- Vorlage einer Güterklassifikation 

- Im Antragsformular sind folgende Angaben anzugeben:

Güter: Güterbeschreibung; Menge der Güter; geschätzter Wert der Güter; Endverwendung 
der Güter; 
Antragstellers, Empfänger und Endverwender: Name, Anschrift, wenn vorhanden: 
Telefonnummer, Telefax-Nummer und E-Mail-Adresse, Geschäftstätigkeit des Empfängers 
und des Endverwenders, 
Bestimmungsland

Anmerkung:

Keine Proforma-Rechnung oder Endverbleibserklärung, da noch kein Geschäftsabschluss.

Voranfrage §62 AußWG 2011

5222.02.2024 
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Ergebnis des Ermittlungsverfahrens gem. §62 (3) AußWG 2011:

1. der Vorgang keinem Verbot und keiner Genehmigungspflicht unterliegt oder

2. der Vorgang einem Verbot unterliegt oder

3. der Vorgang einer Genehmigungspflicht unterliegt und

a) die Genehmigung erteilt werden kann,

b) die Genehmigung nur mit bestimmten Auflagen, die im Feststellungsbescheid zu 
spezifizieren sind, erteilt werden kann oder

c) die Erteilung der Genehmigung zu verweigern ist.

Voranfrage §62 AußWG 2011

5322.02.2024 
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Exportkontrolle
BMAW-V/2 
E-Mail.: Christian.Rupp@bmaw.gv.at

Elektronische Antragstellung

22.02.2024 
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Portal  Außenwirtschaftsadministration
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Anträge in Papierform

5622.02.2024 
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§ 53 AußWG 2011

(1) Anträge und Meldungen gemäß § 52 sind mittels elektronischer Medien einzubringen, soweit 

dies zumutbar (ab 4 Anträge / Jahr) ist und die technischen Voraussetzungen dafür sowohl beim 

Antragsteller als auch bei der Behörde vorhanden und funktionsfähig sind.

Rechtsquelle

57
22.02.2024 
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(2) Wer Anträge und Meldungen in einer in Abs. 1 genannten Form einbringt, hat jedenfalls einen oder mehrere 

verantwortliche Beauftragte im Sinne von § 50 zu bestellen, und es ist nachweislich sicher zu stellen, dass einer 

dieser Personen die Verantwortung im Sinne von § 50 Abs. 6 für den Antrag oder die Meldung zukommt.

(3) Bei elektronisch eingebrachten Anträgen und Meldungen sind sämtliche dafür erforderlichen Unterlagen in 

Kopie beizuschließen. Die Originale sind gemäß § 65 aufzubewahren und zur jederzeitigen Vorlage oder Einsicht 

bereitzuhalten. Auf Ersuchen des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sind diese Originale 

unverzüglich an diesen zu übermitteln oder ihm vorzulegen.

Elektronische Antragstellung mit Bürgerkarte soweit zumutbar (ab 4 Anträge / Jahr)

=->   Die eingerichtete elektronische Eingabemaske zur Erstellung des Antragsformulares in Papierform gemäß 

AußWG 2011 ist verfügbar, um darin die elektronisch angebotenen Formulare komplett 

ausgefüllt und ausgedruckt zu erstellen, rechtsverbindlich in Papierform zu unterfertigen und im Original samt 

allen Beilagen an das BMAW- zu übermitteln.

Rechtsquelle (2)

§ 53 AußWG 2011

5822.02.2024 
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Voraussetzungen
 Ein oder mehrere Verantwortlich

Beauftragte gemäß § 50 AußWG:

 natürliche Person(en)

 verlässlich im Sinne von § 51 AußWG

 leitende Funktion im Unternehmen

 Verantwortung für Organisation, 

Personalauswahl und –weiterbildung

 Überwachung hinsichtlich der

Einhaltung der Bestimmungen

von AußWG und EU-Recht

22.02.2024 
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 Erhöhte Transparenz durch Abfragemöglichkeit von Antragsstatus bisher (auch in Papierform) 
gestellter Anträge in Echtzeit – unabhängig von “Amtsstunden”

 Gesicherter Zugang durch Bürgerkarte; Smartcards und “Handysignatur” sowie Möglichkeit, eigene
Mitarbeiter direkt im Portal selbst zu berechtigen (User-ID + Passwort)

 Alle Arbeitsschritte bis zur Verzollung der Güter in Ö können elektronisch einfacher und komfortabler
online erfolgen -> keine Papier-“Extra”-Abschreibung ist mehr notwendig

 Vereinfachte und rasche Erstellung neuer Anträge durch Kopierfunktion und Vorlagenverwaltung

 Möglichkeit der elektronischen Abänderung bereits gestellter Anträge (Korrekturmodus) und 
gesicherte Kommunikation durch Nachrichtenaustausch

 Beschleunigung interner Abläufe sowie elektronische Suchmöglichkeiten

 Nutzung elektronischer Online Formulare (keine extra-Software notwendig!)

 Elektronische Ausfuhrlizenzen mit elektronischer Amtssignatur

Vorteile der Online Antragstellung

22.02.2024 
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Genügt nicht USER–ID und PASSWORT?

Die Bürgerkarte als Handy-Signatur ist der persönlicher Ausweis im digitalen Zeitalter.

Damit die Handy-Signatur bzw. die Bürgerkarte zum persönlichen elektronischen Ausweis wird, ist die 
Identität des Besitzers zweifelsfrei nachzuweisen. Verwechslungen z.B. wegen Namensgleichheit 
müssen ausgeschlossen werden. Daher wurde die Personenbindung entwickelt. Sie basiert auf der 
ZMR-Zahl, die jede in Österreich gemeldete Person eindeutig identifiziert und die durch Anwendung 
eines symmetrischen Verschlüsselungsverfahrens zur sogenannten Stammzahl umgerechnet wird. 
Es ist nicht möglich, aus der Stammzahl die ZMR-Zahl zu errechnen.

Die Stammzahl wird zusammen mit Name, Geburtsdatum und öffentlichem Schlüssel des 
qualifizierten Zertifikats in eine XML-Datei geschrieben. Diese XML-Datei wird von der 
Stammzahlenregisterbehörde signiert; das Ergebnis ist die so genannte Personenbindung. 
Sie wird bei der e-card direkt auf der Karte gespeichert, bei der Handy-Signatur im Hochsicherheits-
Server der A-Trust (https://www.buergerkarte.at/).

Die Bürgerkarte / Handysignatur kann in verschiedenen  verfügbaren E-Government Applikationen 
(Waffenregister, Finanz online) genutzt werden.

61

Warum Bürgerkarte?

https://www.buergerkarte.at/
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Anträge in elektronischer Form
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Zugriff auf Startseite
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e-Antragstellung
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Antragssuche
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Antrag Dual Use Güter

!!
22.02.2024 
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Antrag Dual Use Güter

!
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Antrag Dual Use Güter

! !

22.02.2024 
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spezielle Funktionen
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Formular Ausfuhrantrag Embargo
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für nicht gelisteten 
Gütern  ->
„Freiware“

ODER
für Anhang I ->
„0B001d“

ODER
für Anhang II -> 
„II.A0.003“

ODER
für Anhang VIIA -> 
„VIIa“

ODER
für Anhang VIIB -> 
„VIIb“
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Formular Ausfuhrantrag Embargo
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Diese Informationen können beim jeweiligen 
Außenwirtschafts-Center z. B. Teheran eingeholt werden:   
teheran@wko.at

zB in der VO (EU) Nr. 267/2012 idgF. sind Personen und 
Unternehmen gelistet denen weder unmittelbar noch 
mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden dürfen oder zugute kommen 
dürfen.

22.02.2024 

mailto:teheran@wko.at
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Die elektronisch amtssignierte  
Ausfuhrgenehmigung 

• zeigt alle Lizenzdaten

• die offizielle Amtssignatur
gemäß den gesetzlichen
Vorschriften (=ELAK-Signatur)

72

Elektronische Genehmigung

22.02.2024 
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E-Mail Anfragen: exportkontrolle@bmaw.gv.at
Juristische Auskünfte

Mag. Ralf Hagspiel AL V/2 Tel.: 01 / 71100 – 805115 DW

Mag. Vincenz Lerch     StvAL und RL V/2a 805778 DW 

Mag. Stefan Bucher RL V/2b 805004 DW 

Mag. Christine Göstl    808347 DW 

Technische Auskünfte

Dipl.-Ing. Karl Lebeda    RL V/2c                                                               Tel.: 01 / 71100 – 808372 DW

AD Ing. Werner Haider 802335 DW

Auskünfte - Antragsformulare - Web-Portal / Elektronische Anträge

AD Christian Rupp                                           Tel.: 01 / 71100 – 808353 DW

7322.02.2024 
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Vielen Dank für

Ihre  Aufmerksamkeit

74

Dipl.-Ing. Karl LEBEDA
AD Christian RUPP

BMAW-V/2
Exportkontrolle

E-Mail.: karl.lebeda@bmaw.gv.at 
christian.rupp@bmaw.gv.at 

mailto:karl.lebeda@bmaw.gv.at
mailto:christian.rupp@bmaw.gv.at
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